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Gemeinde Friedeburg  

Die Bürgermeisterin 
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FB 2 - Zentrale Dienste, Finanzen und Tourismus  

2.3/ 

 

 

07.11.2013 2013-146 

 
 

 Beratungsfolge  Sitzungstermin

 Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltung 

Fraktion     

 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus  19.11.2013    

 

Verwaltungsausschuss 27.11.2013    

 
 
Betreff:  

Annahme von Spenden - Kinderkrippe Friedeburg 

 
Schilderung der Sach- und Rechtslage: 

 

Die Gemeinde darf nach § 111 Abs. 7 Nds. Kommunalverfassungsgesetz zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder 
an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben beteiligen. Aufgrund des 
Ratsbeschlusses vom 15.04.2010 ist dem Verwaltungsausschuss die Entscheidung über die 
Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen mit einem Wert von über 100,- € bis höchstens 
2.000,- € übertragen worden. 
 
Am 26.10.2013 haben die Firmen Elektro Mönck, Horsten, Bauunternehmung Helmerichs, 
Horsten, Maler Harms, Horsten, Dachdecker Weidhüner, Marx und Heizung-Sanitär Schlegel, 
Marx, zur Einweihung der neuen Kinderkrippengruppe in der Kindertagesstätte Friedeburg- 
Hauptstraße eine Geldspende in Höhe von 450,- € überreicht. Die Spende soll zur Anschaffung 
von Spielmaterial für die neue Kinderkrippengruppe verwendet werden. 
 
Beschlussvorschlag: 

 

Dem VA wird folgender Beschluss vorgeschlagen: 
 

Die Annahme einer Geldspende der Firmen Elektro Mönck, Horsten, Bauunternehmung 
Helmerichs, Horsten, Maler Harms, Horsten, Dachdecker Weidhüner, Marx, und 
Heizung-Sanitär Schlegel, Marx, in Höhe von 450,- € gemäß Drucksache Nr. 2013-146 
wird genehmigt. 
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